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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) bis (3) …  
(4) Unter Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft im Sinne dieses 

Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 2) sind zu verstehen: 
 1. bis 9. … 
 10. die Verabreichung und das Ausschenken selbsterzeugter Produkte sowie 

von ortsüblichen, in Flaschen abgefüllten Getränken im Rahmen der 
Almbewirtschaftung. 

(5) bis (16) … 

§ 2. (1) bis (3) … 
(4) Unter Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft im Sinne dieses 

Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 2) sind zu verstehen: 
 1. bis 9. … 
 10. die Verabreichung und das Ausschenken selbsterzeugter Produkte sowie 

von ortsüblichen Getränken im Rahmen der Almbewirtschaftung. 
(5) bis (16) … 
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Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen 
§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst oder durch ihre 

bevollmächtigten Arbeitnehmer Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf 
Dienstleistungen, die Gegenstand ihres Gewerbes sind, zu sammeln, sofern nicht 
in sonstigen Rechtsvorschriften anderes bestimmt ist. Jedenfalls verboten ist das 
Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 Abs. 1), wenn hiebei in irgendeiner Form der 
Eindruck erweckt wird, daß das für die bestellten Dienstleistungen geforderte 
Entgelt zumindest zum Teil gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken zugute kommt. 

(2) Wenn es wegen der besonderen Gefahr einer Irreführung oder 
Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mit Verordnung die Dienstleistungen zu 
bezeichnen, hinsichtlich derer das Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) 
und die Entgegennahme von Bestellungen bei Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) 
außerhalb der Betriebsstätte oder der Wohnung des Gewerbetreibenden jedenfalls 
verboten ist. 

(3) Werden Bestellungen auf Dienstleistungen entgegen einer Verordnung 
gemäß Abs. 2 aufgesucht oder entgegengenommen, so hat der Besteller das Recht, 
innerhalb einer Woche nach Abschluß des Vertrages zurückzutreten. Der 
Rücktritt ist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit schriftlich zu erklären. Es genügt, 
wenn die schriftliche Erklärung des Rücktrittes binnen des genannten Zeitraumes 
abgesendet wird. 

Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen 
§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst oder durch ihre 

bevollmächtigten Arbeitnehmer Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf 
Dienstleistungen, die Gegenstand ihres Gewerbes sind, zu sammeln, sofern nicht in 
sonstigen Rechtsvorschriften anderes bestimmt ist. Jedenfalls verboten ist das 
Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 Abs. 1), wenn hiebei in irgendeiner Form der 
Eindruck erweckt wird, daß das für die bestellten Dienstleistungen geforderte 
Entgelt zumindest zum Teil gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
zugute kommt. 

(2) Wenn es wegen der besonderen Gefahr einer Irreführung oder 
Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mit Verordnung die Dienstleistungen zu 
bezeichnen, hinsichtlich derer das Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) und 
die Entgegennahme von Bestellungen bei Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) außerhalb 
der Betriebsstätte oder der Wohnung des Gewerbetreibenden jedenfalls verboten ist. 
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Werbeveranstaltungen 
§ 57. (1) bis (4) ... 
(5) Die Gewerbetreibenden haben Werbeveranstaltungen, die nicht nach 

Abs. 4 verboten sind und außerhalb von Betriebsstätten oder der Wohnung des 
Gewerbetreibenden stattfinden, der nach dem Ort der Veranstaltung zuständigen 
Behörde spätestens sechs Wochen vor der Veranstaltung anzuzeigen. Findet eine 
solche Werbeveranstaltung im Ausland statt, so ist die Veranstaltung der nach 
dem Ort des Anbietens (Standort oder weitere Betriebsstätte des 
Gewerbetreibenden oder der Ort, an dem die Teilnehmer versammelt werden) 
zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen vor dem Anbieten anzuzeigen. Die 
Anzeige hat folgenden Inhalt aufzuweisen: 
 1. den Namen (die Firma) des Gewerbetreibenden und eine ladungsfähige 

Anschrift, 
 2. Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung, 
 3. die Art der angebotenen Waren und gegebenenfalls der angebotenen 

Dienstleistungen, 
 4. den Text der geplanten an die Privatpersonen gerichteten 

Werbezusendung und 
 5. den Namen (die Firma) und eine ladungsfähige Anschrift desjenigen, 

dessen Waren oder Dienstleistungen beworben werden. 
(6) bis (8) ... 

Werbeveranstaltungen 
§ 57. (1) bis (4) ... 
(5) Die Gewerbetreibenden haben Werbeveranstaltungen, die nicht nach Abs. 4 

verboten sind und außerhalb von Betriebsstätten oder der Wohnung des 
Gewerbetreibenden stattfinden, der nach dem Ort der Veranstaltung zuständigen 
Behörde spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung anzuzeigen. Findet eine 
solche Werbeveranstaltung im Ausland statt, so ist die Veranstaltung der nach dem 
Ort des Anbietens (Standort oder weitere Betriebsstätte des Gewerbetreibenden oder 
der Ort, an dem die Teilnehmer versammelt werden) zuständigen Behörde 
spätestens vier Wochen vor dem Anbieten anzuzeigen. Die Anzeige hat folgenden 
Inhalt aufzuweisen: 
 1. den Namen (die Firma) des Gewerbetreibenden und eine ladungsfähige 

Anschrift, 
 2. Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung, 
 3. die Art der angebotenen Waren und gegebenenfalls der angebotenen 

Dienstleistungen, 
 4. den Text der geplanten an die Privatpersonen gerichteten Werbezusendung 

und 
 5. den Namen (die Firma) und eine ladungsfähige Anschrift desjenigen, 

dessen Waren oder Dienstleistungen beworben werden. 
(6) bis (8) ... 

§ 79d. (1) ... 
(2) Innerhalb von sechs Wochen nach Übermittlung der Zusammenstellung 

nach Abs. 1 oder innerhalb von sechs Wochen nach erfolgter Betriebsübernahme 
kann der übernehmende Inhaber der Betriebsanlage beantragen, dass 
 1. ein Verfahren nach § 79c Abs. 1 oder 2 durchgeführt wird, 
 2. bestimmte nach § 77, § 79, § 81 Abs. 1 oder Abs. 2 Z 7 vorgeschriebene 

Auflagen durch Festlegung der Behörde erst nach Ablauf einer 
angemessenen, höchstens drei Jahre betragenden Frist eingehalten 
werden müssen, wenn dem übernehmenden Inhaber der Betriebsanlage 
(zB wegen der mit der Übernahme des Betriebes verbundenen Kosten) 
die Einhaltung dieser Auflagen erst innerhalb dieser Frist wirtschaftlich 
zumutbar ist und gegen die Fristeinräumung keine Bedenken vom 

§ 79d. (1) ... 
(2) Innerhalb von sechs Wochen nach Übermittlung der Zusammenstellung 

nach Abs. 1 oder innerhalb von sechs Wochen nach erfolgter Betriebsübernahme 
kann der übernehmende Inhaber der Betriebsanlage beantragen, dass 
 1. ein Verfahren nach § 79c Abs. 1 oder 2 durchgeführt wird, 
 2. bestimmte nach § 77, § 79, § 81 Abs. 1 oder Abs. 2 Z 7 vorgeschriebene 

Auflagen durch Festlegung der Behörde erst nach Ablauf einer 
angemessenen, höchstens fünf Jahre betragenden Frist eingehalten werden 
müssen, wenn dem übernehmenden Inhaber der Betriebsanlage (zB wegen 
der mit der Übernahme des Betriebes verbundenen Kosten) die Einhaltung 
dieser Auflagen erst innerhalb dieser Frist wirtschaftlich zumutbar ist und 



  4 von 11 
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Standpunkt des Schutzes der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 
bestehen. 

(3) bis (5) .... 

gegen die Fristeinräumung keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes 
der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen bestehen. 

(3) bis (5) .... 
§ 80. (1) Die Genehmigung der Betriebsanlage erlischt, wenn der Betrieb der 

Anlage nicht binnen fünf Jahren nach erteilter Genehmigung in zumindest einem 
für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage aufgenommen 
oder durch mehr als fünf Jahre in allen für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
wesentlichen Teilen der Anlage unterbrochen wird. Der Inhaber einer 
genehmigten Anlage, deren Betrieb gänzlich oder teilweise unterbrochen wird, 
hat die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um eine sich aus der 
Betriebsunterbrechung ergebende Gefährdung, Belästigung, Beeinträchtigung 
oder nachteilige Einwirkung im Sinne des § 74 Abs. 2 zu vermeiden. Er hat, 
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, die Betriebsunterbrechung und seine 
Vorkehrungen anläßlich der Betriebsunterbrechung der zur Genehmigung der 
Anlage zuständigen Behörde innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Betriebsunterbrechung anzuzeigen, wenn diese Unterbrechung zumindest einen 
für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage betrifft und 
voraussichtlich länger als ein Jahr dauern wird. Reichen die angezeigten 
Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen 
Interessen zu gewährleisten, oder hat der Inhaber der Anlage anläßlich der 
Betriebsunterbrechung die zur Erreichung dieses Schutzes notwendigen 
Vorkehrungen nicht oder nur unvollständig getroffen, so hat ihm die zur 
Genehmigung der Anlage zuständige Behörde die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der 
Anlage wird die Wirksamkeit dieses bescheidmäßigen Auftrages nicht berührt. 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage auf Grund eines 

vor Ablauf der Frist gestellten Antrages zu verlängern, wenn es Art und Umfang 
des Vorhabens erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten begegnet. Durch den Antrag wird der Ablauf 
der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. Die Frist zur 
Inbetriebnahme der Anlage darf insgesamt sieben Jahre nicht übersteigen. 

(4) bis (5) … 

§ 80. (1) Die Genehmigung der Betriebsanlage erlischt, wenn der Betrieb der 
Anlage nicht binnen sieben Jahren nach erteilter Genehmigung in zumindest einem 
für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage aufgenommen 
oder durch mehr als sieben Jahre in allen für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
wesentlichen Teilen der Anlage unterbrochen wird. Der Inhaber einer genehmigten 
Anlage, deren Betrieb gänzlich oder teilweise unterbrochen wird, hat die 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um eine sich aus der Betriebsunterbrechung 
ergebende Gefährdung, Belästigung, Beeinträchtigung oder nachteilige Einwirkung 
im Sinne des § 74 Abs. 2 zu vermeiden. Er hat, soweit Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt, die Betriebsunterbrechung und seine Vorkehrungen anläßlich der 
Betriebsunterbrechung der zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde 
innerhalb eines Monats nach Eintritt der Betriebsunterbrechung anzuzeigen, wenn 
diese Unterbrechung zumindest einen für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
wesentlichen Teil der Anlage betrifft und voraussichtlich länger als ein Jahr dauern 
wird. Reichen die angezeigten Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74 
Abs. 2 umschriebenen Interessen zu gewährleisten, oder hat der Inhaber der Anlage 
anläßlich der Betriebsunterbrechung die zur Erreichung dieses Schutzes 
notwendigen Vorkehrungen nicht oder nur unvollständig getroffen, so hat ihm die 
zur Genehmigung der Anlage zuständige Behörde die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der 
Anlage wird die Wirksamkeit dieses bescheidmäßigen Auftrages nicht berührt. 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage auf Grund eines 

vor Ablauf der Frist gestellten Antrages zu verlängern, wenn es Art und Umfang des 
Vorhabens erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens unvorhergesehenen 
Schwierigkeiten begegnet. Durch den Antrag wird der Ablauf der Frist bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. Die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage 
darf insgesamt zehn Jahre nicht übersteigen. 

(4) bis (5) … 
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 § 80a. (1) Für Änderungen gewerblicher Betriebsanlagen, welche die 
Errichtung einer zur Betriebsanlage gehörigen und deren Betrieb dienenden 
Photovoltaikanlage zum Gegenstand haben, oder welche die Errichtung von zur 
Betriebsanlage gehörigen E-Ladestationen für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge 
zum Gegenstand haben, ist keine Genehmigung erforderlich. 

(2) Änderungen gewerblicher Betriebsanlagen im Sinne des Abs. 1 müssen von 
einem uneingeschränkt zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik oder 
uneingeschränkt zur Ausübung des Gewerbes der Baumeister befugten 
Gewerbetreibenden geplant und errichtet werden. Eine Gewerbeberechtigung zur 
Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik, die lediglich die Befugnis zur Planung 
und Errichtung von Alarmanlagen ausschließt, gilt als uneingeschränkt im Sinne 
des ersten Satzes. 

(3) Inhaber gewerblicher Betriebsanlagen, in denen Geräte und Ausstattungen 
im Sinne des Abs. 1 bestehen, müssen für diese Geräte und Ausstattungen im 
Abstand von höchstens fünf Jahren, bei außergewöhnlicher Beanspruchung 
(beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche oder Verwendung 
explosionsgefährlicher Arbeitsstoffe) im Abstand von höchstens drei Jahren, eine 
wiederkehrende Überprüfung der elektrotechnischen Betriebssicherheit gemäß der 
ESV 2012 und den dem Stand der Technik entsprechenden Regeln der Technik 
durchführen. 

(4) Der Prüfbericht und die Dokumentation gemäß Abs. 3 sowie eine 
Ausführungsbestätigung der Planung und Errichtung durch einen befugten 
Gewerbetreibenden im Sinne des Abs. 2 sind in der betreffenden gewerblichen 
Betriebsanlage aufzubewahren und zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die 
Behörde bereit zu halten. 

 § 82c. Sofern der Inhaber einer gewerblichen Betriebsanlage auf Grundlage 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grundlage gemäß diesem Bundesgesetz erlassener 
Verordnungen oder auf Grundlage gemäß diesem Bundesgesetz erlassener 
Bescheide verpflichtet ist, betreffend die Errichtung oder den Betrieb einer 
gewerblichen Betriebsanlage Unterlagen (beispielsweise Überprüfungsbefunde 
oder andere Dokumentationen) zu erstellen und an Ort und Stelle zur jederzeitigen 
Einsichtnahme durch die Behörde bereit zu halten, müssen diese Unterlagen nicht 
an Ort und Stelle bereitgehalten werden, wenn die Behörde auf amtswegiges 
Ersuchen diese Unterlagen vom Inhaber schriftlich übermittelt erhalten hat. 
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 § 90a. (1) Personen, die betreffend die Liegenschaft eines aufrechten 
Standortes oder einer aufrechten weiteren Betriebsstätte einer 
Gewerbeberechtigung dinglich verfügungsberechtigt, Pächter oder Hauptmieter 
sind, können bei der Behörde einen Antrag auf Feststellung der Nichtausübung des 
betreffenden Gewerbes in diesem Standort oder dieser weiteren Betriebsstätte 
stellen. Der Antrag hat den Nachweis des dinglichen Rechts, der Pacht oder der 
Hauptmiete zu enthalten. Dieser Antrag kann nicht gestellt werden, wenn ein 
zivilgerichtliches Verfahren, insbesondere aufgrund einer Besitzstörungsklage oder 
einer Eigentumsfreiheitsklage, gegen den Gewerbeinhaber, den dinglich 
Verfügungsberechtigungen, den Pächter oder den Hauptmieter betreffend die 
gewerbliche Nutzung des betreffenden Standortes oder der betreffenden weiteren 
Betriebsstätte anhängig und noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Das Gericht 
hat der Behörde darüber Auskunft zu erteilen. 

(2) Die Behörde hat innerhalb von vier Wochen ab Einlangen des vollständigen 
und zulässigen Antrags gemäß Abs. 1 durch Augenschein an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob der Gewerbeinhaber das Gewerbe im betreffenden Standort oder der 
betreffenden weiteren Betriebsstätte ausübt. Die Behörde hat dem Antragsteller, 
ausgenommen im Fall des Abs. 6 letzter Satz, keine Kosten für die Durchführung 
des Augenscheins vorzuschreiben. 

(3) Die Behörde hat dem Antragsteller den Betretungstermin mindestens eine 
Woche vorab bekannt zu geben und gleichzeitig den Gewerbeinhaber zu 
verständigen. 

(4) Die Zustellung der Verständigung an den Gewerbeinhaber hat nach dem 
3. Abschnitt des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982 in der jeweils 
geltenden Fassung, elektronisch und ohne Zustellnachweis zu erfolgen. Dabei gilt 
§ 37 ZustG nicht. 

(5) Ist die elektronische Zustellung an den Gewerbeinhaber nicht möglich, hat 
die physische Zustellung an den Standort der betreffenden Gewerbeberechtigung 
und an eine allfällig im Firmenbuch eingetragene Geschäftsanschrift, die als 
Abgabestellen im Sinne des § 2 Z 4 ZustG gelten, ohne Zustellnachweis zu erfolgen. 
Die physische Zustellung wird auch dann bewirkt, wenn die Voraussetzungen des 
ZustG in Bezug auf die Anwesenheit des Empfängers oder eines Vertreters nicht 
vorliegen oder das Dokument – insbesondere wegen Unauffindbarkeit des 
Empfängers – nicht in eine für die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung 
eingelegt oder an der Abgabestelle zurückgelassen werden konnte. Bei Zustellung 
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durch einen Zustelldienst oder ein Organ einer Gemeinde gilt die Zustellung am 
dritten Werktag nach Übergabe an den Zustelldienst oder die Gemeinde als bewirkt. 
§ 26 Abs. 2 zweiter Satz ZustG ist nicht anzuwenden. 

(6) Der Antragsteller hat der Behörde das Betreten des betreffenden Standortes 
oder der betreffenden weiteren Betriebsstätte und das Vornehmen von Ermittlungen 
im Sinne des § 338 zu gewähren. Gewährt der Antragsteller der Behörde das 
Betreten und das Vornehmen von Ermittlungen im Sinne des § 338 zum von der 
Behörde bekannt gegebenen Termin nicht oder nur unvollständig, so hat die 
Behörde den Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen und dem 
Antragsteller die Kosten für die Vornahme des vom Antragsteller verhinderten 
Augenscheins vorzuschreiben. 

(7) Wenn das Gewerbe vom Gewerbeinhaber am betreffenden Standort oder 
der betreffenden weiteren Betriebsstätte nicht ausgeübt und dessen Ausübung vom 
Antragsteller oder Dritten nicht entgegen einer rechtskräftigen zivilgerichtlichen 
Entscheidung im Sinne des Abs. 1 letzter Satz gehindert wird, so hat die Behörde 
innerhalb von zwei Wochen nach Durchführung des Augenscheins mit Bescheid 
festzustellen, dass das Gewerbe am betreffenden Standort oder der betreffenden 
weiteren Betriebsstätte nicht ausgeübt wird. Sofern der Gewerbeinhaber nicht am 
Augenschein an Ort und Stelle teilnimmt, ist die Behörde in der Folge nicht 
verpflichtet, den Gewerbeinhaber vor Erlassung des Bescheides vom Ergebnis des 
Augenscheins zu verständigen und ihn unter Fristsetzung zur Stellungnahme 
aufzufordern. Die Behörde hat nach Rechtskraft des Bescheides im GISA die 
Ausübung des Gewerbes im betreffenden Standort oder in der betreffenden weiteren 
Betriebsstätte mit Wirksamkeit ab Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides als 
beendet einzutragen. 

(8) Sofern die Beendigung gemäß Abs. 7 den Standort der 
Gewerbeberechtigung betrifft, hat die Behörde gleichzeitig mit der Eintragung im 
GISA den Gewerbeinhaber aufzufordern, innerhalb einer nicht erstreckbaren Frist 
von acht Wochen einen neuen Standort der Gewerbeberechtigung zu bestimmen. 
Kommt der Gewerbeinhaber dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, so endet 
die Gewerbeberechtigung mit Wirksamkeit des Ablaufs der versäumten Frist. Die 
Behörde hat von dieser Beendigung das Amt für Betrugsbekämpfung (§ 3 Abs. 2 Z 1 
SBBG) zu verständigen. 
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(9) Die Behörde hat dem Gewerbeinhaber im Fall der Abweisung oder 
Zurückweisung des Antrags keine Kosten für die Durchführung des Augenscheins 
vorzuschreiben. 

Ausschank und Abgabe von Alkohol an Jugendliche 
§ 114. Gewerbetreibenden ist es untersagt, selbst oder durch die im Betrieb 

beschäftigten Personen alkoholische Getränke an Jugendliche auszuschenken 
oder ausschenken zu lassen, abzugeben oder abgeben zu lassen, wenn 
Jugendlichen dieses Alters nach den landesrechtlichen 
Jugendschutzbestimmungen der Genuss von Alkohol verboten ist. Die 
Gewerbetreibenden und die im Betrieb beschäftigten Personen müssen die 
Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer speziellen Jugendkarte, die 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen zum 
Nachweis des Alters geeignet ist, verlangen, um das Alter der Jugendlichen 
festzustellen. Die Gewerbetreibenden haben an einer geeigneten Stelle der 
Betriebsräume einen Anschlag anzubringen, auf dem deutlich auf das im ersten 
Satz angeführte Verbot hingewiesen wird. 

Ausschank und Abgabe von Alkohol an Jugendliche 
§ 114. Gewerbetreibenden ist es untersagt, selbst oder durch die im Betrieb 

beschäftigten Personen alkoholische Getränke an Jugendliche auszuschenken oder 
ausschenken zu lassen, abzugeben oder abgeben zu lassen, wenn Jugendlichen 
dieses Alters nach den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen der Genuss 
von Alkohol verboten ist. Die Gewerbetreibenden und die im Betrieb beschäftigten 
Personen müssen zur Feststellung des Alters der Jugendlichen entweder die Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer speziellen Jugendkarte, die nach den 
jeweiligen landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen zum Nachweis des Alters 
geeignet ist, verlangen, oder eine Authentifizierung mittels E-ID (§ 2 Z 10 
E-Government-Gesetz – E-GovG) einrichten. Die Gewerbetreibenden haben an 
einer geeigneten Stelle der Betriebsräume einen Anschlag anzubringen, auf dem 
deutlich auf das im ersten Satz angeführte Verbot hingewiesen wird. 

Waffenbücher 
§ 144. (1) … 
(2) Waffenbücher sind zu führen für 

 1. Schusswaffen der Kategorie A (verbotene Schusswaffen und 
Schusswaffen, die Kriegsmaterial sind), 

 2. Schusswaffen der Kategorie B, 
 3. Schusswaffen der Kategorien C und D und 
 4. Munition für Faustfeuerwaffen. 

(3) bis (5) … 

Waffenbücher 
§ 144. (1) … 
(2) Waffenbücher sind zu führen für 

 1. Schusswaffen der Kategorie A (verbotene Schusswaffen und 
Schusswaffen, die Kriegsmaterial sind), 

 2. Schusswaffen der Kategorie B, 
 3. Schusswaffen der Kategorien C und D und 
 4. Munition für Schusswaffen. 

(3) bis (5) … 
 § 333b. (1) Beilagen zu Eingaben, die auf das Erstellen und das Ausstellen von 

Schriften auf Grundlage dieses Bundesgesetzes gerichtet sind, können auch in 
englischer Sprache ausgeführt sein und sind in dieser Ausführung von der Behörde 
dem Verfahren zu Grunde zu legen. Die Behörde kann bei begründeten Bedenken 
eine Übersetzung verlangen. Text- und Wortbedeutungen in Beilagen, die in 
englischer Sprache ausgeführt sind, sind in der Variante der englischen Sprache zu 
verstehen, die von der die Beilage ausstellenden Person verwendet wird. Ist die 
verwendete Variante der englischen Sprache nicht aus der Beilage unmittelbar 
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erkennbar, so ist beim Verständnis der Text- und Wortbedeutungen die Variante des 
britischen Englisch zu verwenden. 

(2) Über den Abs. 1 hinausgehende weitere Rechte hinsichtlich der für 
Beilagen zu Eingaben oder für Urkundenvorlagen verwendeten Sprachen, die 
entweder auf Grundlage dieses Bundesgesetzes oder auf Grundlage des 
Volksgruppengesetzes – VoGrG, BGBl. Nr. 396/1976, in der jeweils geltenden 
Fassung, eingeräumt werden, bleiben unberührt. 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 3a. … 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

 1. bis 3a. … 
  3b. wer nach dem in § 382 Abs. 122 bestimmten Zeitpunkt eine E-Ladestation 

für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge oder eine Photovoltaikanlage 
errichtet, die Gegenstand oder Bestandteil einer gewerblichen 
Betriebsanlage ist, welche nicht von einem uneingeschränkt im Sinne der 
§§ 76b Abs. 2 und 80a Abs. 2 zur Ausübung des Gewerbes der 
Elektrotechnik oder uneingeschränkt zur Ausübung des Gewerbes der 
Baumeister befugten Gewerbetreibenden geplant und errichtet worden ist; 

 4. bis 10. …  4. bis 10. … 
  11. wer in Bescheiden gemäß § 358a Abs. 3 auferlegte Maßnahmen nicht trifft. 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 24a. … 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 24a. … 

 24b. entgegen § 81b Abs. 1 die Mitteilung nicht erstattet oder die zur 
Anpassung an den Stand der Technik erforderlichen 
Anpassungsmaßnahmen nicht trifft; 

 24c. entgegen § 81d Abs. 1 die Behörde nicht informiert oder die 
erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift; 

 24b. wer eine E-Ladestation für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge oder eine 
Photovoltaikanlage betreibt, die Gegenstand oder Bestandteil einer 
gewerblichen Betriebsanlage ist, und für welche entgegen §§ 76b Abs. 3, 
80a Abs. 3 oder 376 Z 73 keine Überprüfung durchgeführt worden ist, oder 
für welche entgegen §§ 76b Abs. 4, 80a Abs. 4 oder 376 Z 73 der 
Prüfbericht und die Dokumentation oder die Ausführungsbestätigung nicht 
zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde bereitgehalten wird; 

 24c. entgegen § 81b Abs. 1 die Mitteilung nicht erstattet oder die zur Anpassung 
an den Stand der Technik erforderlichen Anpassungsmaßnahmen nicht 
trifft; 

 24d. entgegen § 81d Abs. 1 die Behörde nicht informiert oder die erforderlichen 
Maßnahmen nicht ergreift; 
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 25. bis 58. …  25. bis 58. … 
§ 376. 

 1. bis 10. … 
§ 376. 

 1. bis 10. … 
11. (Zu den §§ 74 bis 83:) 

(1) ... 
(3) Für die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Novelle BGBl. I 

Nr. 111/2002 bereits genehmigten Betriebsanlagen sowie für Betriebsanlagen, für 
die in diesem Zeitpunkt ein Genehmigungsverfahren anhängig ist, ist bis zum 
31. Dezember 2003 ein Abfallwirtschaftskonzept gemäß § 353 Z 1 lit. c zu 
erstellen, wenn in der Betriebsanlage mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

 

 12. bis 72. …  12. bis 72. … 
  73. E-Ladestationen für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und 

Photovoltaikanlagen, die Gegenstand oder Bestandteil einer gewerblichen 
Betriebsanlage sind und bis zum Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes errichtet und betrieben worden sind, bedürfen keiner 
Genehmigung im Sinne des Ersten Hauptstücks, 8. Kapitel. Sofern für 
solche Geräte und Ausstattungen nicht entweder 

 a) eine höchstens fünf Jahre alte Ausführungsbestätigung durch einen 
uneingeschränkt im Sinne der §§ 76b Abs. 2 und 80a Abs. 2 zur 
Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik oder uneingeschränkt zur 
Ausübung des Gewerbes der Baumeister befugten Gewerbetreibenden, 
oder 

 b) ein höchstens fünf Jahre, bei außergewöhnlicher Beanspruchung 
(beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche oder Verwendung 
explosionsgefährlicher Arbeitsstoffe) ein höchstens drei Jahre, alter 
Prüfbericht und die Dokumentation zur Überprüfung der 
elektrotechnischen Betriebssicherheit gemäß der ESV 2012 und den dem 
Stand der Technik entsprechenden Regeln der Technik, 

erstellt worden ist und im Sinne der §§ 76b Abs. 4 oder 80a Abs. 4 zur 
jederzeitigen Einsicht durch die Behörde bereit gehalten wird, muss für 
solche Geräte und Ausstattungen bis spätestens sechs Monate nach dem im 
§ 382 Abs. 122 bestimmten Zeitpunkt eine Überprüfung der 
elektrotechnischen Betriebssicherheit gemäß den dem Stand der Technik 
entsprechenden Regeln der Technik durchgeführt und der Prüfbericht und 
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die Dokumentation im Sinne der §§ 76b Abs. 4 oder §80a Abs. 4 zur 
jederzeitigen Einsicht durch die Behörde bereitgehalten werden. Sofern die 
Behörde auf amtswegiges Ersuchen diese Unterlagen vom Inhaber 
schriftlich übermittelt erhalten hat, müssen diese Unterlagen nicht an Ort 
und Stelle bereitgehalten werden. 

§ 382. (1) bis (119) … § 382. (1) bis (119) … 

(118) § 77a Abs. 9, § 84d Abs. 1 Z 3 lit. a, § 84g Abs. 1, § 356b Abs. 7, 
§ 356f und § 360 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2025 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(120) § 77a Abs. 9, § 84d Abs. 1 Z 3 lit. a, § 84g Abs. 1, § 356b Abs. 7, § 356f 
und § 360 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2025 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(119) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 89/2025 werden folgende 
Richtlinien umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 
17.12.2010 S. 17, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 
19.06.2012 S. 25; 

 2. Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer 
Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung 
der Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABl. Nr. L 197 vom 24.07.2012 S. 1. 

(121) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 89/2025 werden folgende 
Richtlinien umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 
17.12.2010 S. 17, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 
19.06.2012 S. 25; 

 2. Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer 
Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABl. Nr. L 197 vom 24.07.2012 S. 1. 

(122)… (122)… 
 (123) § 2 Abs. 4 Z 10, § 57 Abs. 5, § 76b, § 79d Abs. 2 Z 2, § 80 Abs. 1 und 3, 

§ 80a, § 82c, § 90a, § 114, § 144 Abs. 2 Z 4, § 333b, § 358a, § 366 Abs. 1 Z 3b und 
11, § 367 Z 24b bis 24d und § 376 Z 73 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2026 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig 
treten § 54 Abs. 3, und § 376 Z 11 Abs. 3 außer Kraft. 
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